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t.

Der Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 17,g8€ nebst Znsen hieraus in Höhe von 5

ProzentpunktenüberdemBasiszinssaE,seitdem23.oz,20lozuzahlen.

h Übrigen wird die Klage zurückgewiesen'

Die Klägerin wird verurteilt, an den Beklagten 715,47 € zr)züglich Znsen in Föhe von 5

Prozent Über dern Basiszinss av. aus 663,74 € seit dem 16'09'2009 und aus 51'73€

seit dem 29-O8-2O12zu zahlen'

lm Übrigen wird die Widerktage zurückgewiesen'

ll.

von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin 3/4 und der Beklagle 114'

lll.

Das Urteil ist jeweils gegen sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des zu vollstreckenden Be-

trages vorläufig vollstreckbar'

Tatbestand

Die Klägerin betreibt ein Energieversorgungsunternehmen und belieferte den Beklagten mit

Erdgas. sie macht mit der Klage ihrer Auffassung nach betefrende Restansprüche aus Gas-

rieferungen ab september 2004 gettend. Der Beklagte macht widerkragend, seiner Auffassung

$ac!.zuvielg.ezahl[eBeträgefürdieJghre2006biszumZeitpunKderVertragsbeendigung
durch den wechsel de Beklagten zu einem anderen Anbieter im Jahr 2010' geltend'

Die Klägerin belieferte den Beklagten seit 1993 mit Gas' Mch krbetriebnahme einer Gasan-

wendungsanlage durch den Beklagten teilte die Klägerin denr Beklagten mit' dass man ihm ei-

ne Einstufung in den für ihn günstigsten Tarif ,,sonderpreisregerung (sp)" anbieten könne' Als

preis wurde ein monaüicher Grundpreis von 30,00 DM und ein Arbeitspreis von 4'30

pfennig/kwh vereinbart, Anrage 81. Diesen preis sieht der Bekragte weiterhin ars vereinbart

an und berechnet unter Z.rgrunderegung der tatsächrichen rnanspruchnahme und der geleiste-

2.
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ten Zahlungen ihren Rückforderungsanspruch.

Die Klägerin meint" der Beklagrte habe als sogenannter Haushaltskunde von ihr Erdgas bezo-

gen. Sie sei deshalb berechtigt gewesen, ihren Arbeitspreis einseitig zu verändern- Auf Grund

der erhöhten Bezugskosten seien die im Einzelnen dargelegten Arbeitspreisänderungen auch

nicht unbillig gewesen. Die Klägerin habe noch nicht einmal vollständig ihre erhöhten Bezugs-

kosten an die Endkunden weitergegeben.

Anch unter Benicksichtigung der Entscheidungen des OLG Dresden vom 26.01.2O1O (Az:

14 U 983/08) und der Revisionsentscheidung des BGH, Urteil vom 11.05.2011 ( Az-:Vlll

ß, 42t10), bestünde der Anspruch der Klägerin, selbst wenn man von einem Sonderkunden-

vertrag ausgehe. Der Beklagte habe in mehreren Schreiben eine konkrete Preiserhöhung in

Höhe von 2% ausdrücklich anerkannt sowie in den Schreiben der Klägerin ein generelles

Recht zu Preiserhöhungen zugebilligrt. Die GasGW seien jedenfalls im April 2007 wirksam in

den Vertrag einbezogen worden, weil dem Beklagten als Anlage zum Schreiben vom

19.04.2007, Anlage K42, ein Exemplar der Verordnung überlassen wurde. Ab diesem Zeit-

punkt habe deshalb in jedem Fall ein Recht zur einseitigen Preisänderung bestanden. Unab-

hängig davon sei der zunächst geschlossene Vertrag jedenfalls ergänzend auszulegen, weil

dieser eine Lücke aufirueise. Der Beklagten seies schließlich ohnehin venruehrt, Ansprüche ih-

rerseits gettend zu machen, weil sie nicht innerhalb eines Zeitraumes von drei Jahren nach

ägang der Jahresabrechnung, in der die Preiserhöhungen erstmals berücksichtigt worden

ist, diese beanstandet hat.

Die Klägerin beantragt zuletzt,

der Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 1.047,80 € nebst Znsen in Höhe

von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz aus 21,64 € seit dem 30.10-2005,

aus 14g,84 € seit dem 21.10.2007, aus 208,56 € seit dem 28.10.2008, aus 437,41€

seit dem 30.10.2009 und aus 230,35 € seit dem23-02.2010 zu zahlen.

Der Beklagten beantragt zuletzl,

die Klage abzuweisen.

lm Wege der \Aliderklage beantragt der Beklagte:

Die Klägerin und lMderbeklagte wird verurteilt, an den Beklagten und Wderkläger

1.057,11 € nebst Znsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz
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hieraus seit ärstellung der Wderklage zu zahlen'

Die Klägerin beantragt,

die Ulfi derklage zurücleuwe ise n'

Die Beklagite weist daraufhin, dass sich insbesondere aus den Entscheidungen des Bundes-

gerichtshofs ergebe, dass der Beklagrte außerhalb der allgemeinen Tarifprdse zu sondertari-

fen versorgt worden ist und deshalb eine Anwendung des gesezlichen Preisanpassungsrech-

tes nach § 4 Abs. 1 und 2 AVElGasVausscheide. Es gelte deshalb der ursprÜnglich vereinbar-

te preis. Durch seine schreiben an die Krägerin habe der Bekragte auch kein Zrgeständnis zu

einer preiserhöhung nach vertragsschruss erteirt. Der Hinweis darauf, dass der Beklagte den

Nachweis der Billigkeit wünsche, die Billigkeit gerichtlich überprüfen lassen wolle und dann

überzahrungen zurückfordern werde, macht krar, dass keine vorbehaltlose Anerkennung eines

bestimmten preisniveaus erfolgte. Ebensowenig wird der Klägerin in den schreiben ein grund-

sätzliches Recht zur Preisanpassung zugebilligt'

t\lhngels Vertragslücke bestehe auch kein Raum für eine ergänzende Vertragsauslegung' Der

Umstand, dass der Klägerin im Vertrag kein einseitiges Preiserhöhungsrecht vertraglich zuge-

biiligt wurde, begründet keine Lücke. Ailgemeine Geschäftsbedingungen soilten nicht einbezo-

gen werden. Für eine ergänzende Vertragsauslegung bestehe auch bereits deshalb keine Not-

wendigkeit, weil auch die Beklagte die tvloglichkeit hatte, den Vertrag durch Kündigung zu be'

enden.

Bezüglich des weiteren Vorbringens der Parteien wird auf die gewechselten schriftsätze Be-

zug genommen.

Entscheidungsgründe

t.

DieKlageistzulässigaberganzübenruiegendunbegründet.

1. Die von dem Beklagten geschuldete Gegenleistung für die von der Klägerin in den je-

weiligen Abrechnungsperioden gelieferten Gasmengen bestimmt sich allein nach den

zwischen den parteien im Jahr 1993 geschlossenen vertrag- Vereinbart ist danach ein

monatlicher Grundpreis von 30,00 DM und ein Arbeitspreis von 4,30 Pfennig/kwh' weil
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2.

in dem Vertrag kein Recht der Klägerin zur einsdtigen Gaspreiserhöhung vereinbart

wurde und die Klägerin auch aus keinem sonstigen rechtlichen Grund ihre Preise ein-

seitig erhöhen durfte, ist die Klage ganz überwiegend erfolglos-

Die Beklagrte ist nicht Tarifkunde im Sinne des § 1 Abs. 2 der AVtsGasV, weswegen die

Verordnung und insbesondere die Ermächtigung zur Preiserhöhung nach § 4 nicht un-

mittelbar auf den Vertrag anwendbar ist. Die Bestimmung wurde auch nicht auf andere

Weise in das Verhagsverhättnis einbezogen. Der Bundesgerichtshof hat in seiner Ent-

scheidung vom 1 1"05.2011, Az.: Vil n 42110 ausdrÜcklich die Arffassung des Ober-

landesgerichts Dresden, Urteil vom 26.01 .2010 bestätigt, soweit das Oberlandesgericht

Dresden einen Sonderkundenvertrag außerhalb der Grundversorgung bejaht hatte und

deshalb ein einseitiges Preisänderungsrecht der Klägerin nach § 4 AVEIGasV ausdrÜck-

lich verneint hat.

Entgegen der Ar.rffassung der Klägerin enthalten die Erklärungen des Beklagten, bei-

spielsweise in den Schreiben vom 16.09.2005, vom 26.02.2007 und vom 04-08.2008

kein Anerkenntnis des Beklagten. Der Beklagte macht in den Schreiben, beispielsweise

im Schreiben vom 16.09.2009 deutlich, dass er mit der Erhöhung der Energiepreise

durch die Klägerin nicht einverstanden ist. Er halte sie für unbillig und verlangt von der

Klägerin eine nachvollziehbare Darlegung der Erforderlichkeit und der Angemessenheit

der preiserhöhung. Allein der Umstand, dass er sich, wie aus dem vorletzten Absatz

folgt, wohl aus Furcht vor Zwangsmaßnahmen, bereiterklärt, zunächst den alten Preis

zuzüglich eines Sicherheitsaufschlages von2Yozuzahlen, stellt kein Anerkenntnis dar.

Der Hinweis, dass sich der Beklagte vorbehalte, die Billigkeit ggf. gerichtlich prÜfen zu

lassen und überzahlungen zurückzufordern, zeigt nochmals, dass weder ein konkreter

Betrag noch irgendein generelles einseitiges Preiserhöhungsrecht der Klägerin zueF

kannt werden soll. Unmissverständlich macht der Beklagte in dem Schreiben klar, dass

er der Klägerin ein genereiles Recht zur Preiserhöhung mangels vertragliclrer Grundla-

ge gerade nicht zubilligt. Der Hinweis auf eine eventuelle RücKorderung macht klar,

dass auch der Atrfschlag von 2 % keinesfalls als vertraglich geschuldet angesehen und

somit anerkannt wird.

4. Ebensowenig begründet die Zusendung des Schreibens vom 19.04.2007,Anlage K42,
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ein Recht zur einseitigen Prdsänderung. unstreitig erfotgte keine ReaKion des Beklag

tenaufdiesesSchreiben.EinVertragkommtdurchzweiÜbereinstimmendeWillenser-

klärungen zustande. Eine Anderung eines bestehenden Verkages erfordert ebenfalls

das Vorriegen zweier übereinstimmender wiflenserkrärungen. Die Krägerin unterbreitet

in dem schreiben vom 19.04.2007 ein Angebot auf Abänderung des vertrage' Das

schweigen des Beklagfen auf dieses Angebot stelh keine willenserldärung dar' Eine

Vertragsänderung ist deshalb nicht zustande gekommen' Die Regeln des allgemeinen

Teils des BGB getten insofern auch für Enegieversorgungsunternefrmen' Die Zlsen-

dung von verordnungen ftihrt nicht zu einer Abänderung des vertrags und zu einem

einseitigen Preiserhöhungsrecht'

wie das oberlandesgericht Dresden in seiner Entscheidung vom 26'01'2010 bereits

dargelegt hat, Kommt auch eine ergänzende vertragsauslegung nicht in Betracht' Zu-

nächst folgt aus der Rechtsnatur des versorgungsvertrages kein Anpassungserforder-

nis. Außerdem komme eine ergänzende Vertragsauslegung nur dann in Betracht' wenn

sich eine Vertragsrücke nicht durch dispositives GeseEesrecht füilen lässt. Erforderlich

ist aber eine solche vertragsanpassung auch dann nur ' wenn andernfalls dem beider-

seitigen lnteressen nicht mehr in vertretbarer weise Rechnung getragen wird und das

vertraggefüge einseitig zugunsten des Kunden verschoben wird (vgl' oLG Dresden'

a.a.O.). Auch dies ist nicht der Fall'

Entgegen der Auffassung der Klägerin ergibt sich auch aus der Entscheidung des BGH

vom 14.03.2012, Az.: Vlll ß. 113111, kein anderes Ergebnis. DieEntscheidung des

BGHbetrifteineergänzendeVertragsauslegungbeiUnwirksamkeiteinervereinbarten

preisänderungsklausel bei einem Energieversorgungsvertrag mit sonderkunden' Der

Bundesgerichtshof stellt in der Entscheidung nochmalklar' dass weder in der Zahlung

von Abrechnungen noch in dem weiterbezug von Gas nach Preiserhöhungen eine kon-

kludente Zustimmung des Kunden zur Erhöhung der Gaspreise liegit und eine vertrags-

änderung grundsätzlich entsprechender übereinstimmender willenserklärungen der

vertragschließenden Parteien bedÜrfe' Die bloße Bekanntgabe von Preisen oder die

Zusendung von Angeboten bzw. allgemeinen Geschäftsbedingungen nach Vertragsab-

schruss, ändert desharb auch im konkreten Fail natürlich nichts am ursprüngrichen ver-

trag.

SoweitderBundesgerichtshofimzuentscheidendenFallzudemErgebniskommt,
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nicht der bei Vertragsschluss geschuldete Anfangspreis sei geschuldet, sondern ein

Preis, der im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung gemäß §§ 157, 133 BGB zu

ermitteln sei, verkennt die Klägein, dass sich der dort entschiedene Fall vom vorliegen-

den Sachverhatt in zwei PunKen wesentlich unterscheidet. lrn vom BGH entschiede

nen Fall hatten die Parteien -anders wie vorliegend- die Geltung von unwirksamen Ge'

schäftsbedingungen vereinbart. Deshalb ist der Bundesgerichtshof in seiner Entschei-

dung zu dem Ergebnis gekommen, dass beide Parteien sich beiVertragsschluss einig

gewesen seien, dass der vereinbarte Anfangspreis nur zu Beginn des Versorgungsver-

häl+rnisses gelten soll, und bei späteren Anderungen ein anderer Preis geschuldet sein

soll. Aus der Aufnahme einer Preisänderungsklausel bei Vertragsschluss sei deutlich

geworden, dass sich die Parteien einig waren, dass Preisänderungen im Laufe des Be-

zugsverhältnisses zu enryarten sind und deshalb die Gefahr einer zukÜnftigen Aquiva-

lenzstörung in angemessener Weise zu begegnen ist. Diese Schlussfolgerung, also

dass sich die Pai-teien bei Vertragsschluss einig gewesen seien, den Preis anzupas-

sen, kann vorliegend nicht getroffen werden. Die Parteien vereinbarten keine (unwirksa-

me) Klausel, weswegen auch keine Lücke im Wege der ergänzenden Vertragsausle'

gung zu schließen ist.

Hinzu kommt ferner, wie der Bundesgerichtshof auch in seiner Entscheidung vom

14.05.2012 klargestellt hat, dass ohnehin kein Raum für eine ergänzende Vertragsaus-

legung ist, wenn es das Energieversorgungsunternehmen -wie hier- es selbst in der

Hand hat, eine nach Widerspruch oder Vorbehaltszahlung des Kunden zukünftig dro-

hende, unbefriedigende Erlössituation durch Ausübung des ihm vertraglich eingeräum-

ten Kündigungsrechts zu begegnen. Das Vertragsverhältnis wurde vorliegend nicht

durch Kündigung der Klägerin beendet, sondern weil der Beklagte den Anbieter wech-

selte. Verzichtet die Klägerin aber darauf, die ihrer Auffassung nach unzufriedene Er-

lössituation durch Kündigung zu beenden, kann sie nicht im Nachhinein verlangen' im

Wege der ergänzenden Vertragsauslegung so gestellt werden, als wenn ein einseitiges

P reis änderungsrecht vereinbart worden wäre.

7. KlägerischerAnspruch in Höhevon 17,98€, Rechnung vom 05.02.2010,K41 '

Dieser Anspruch steht der Klägerin noch für den Zeitraum 07.09.2009 bis 31.01 .2010

zu. Zu Grunde zu legen ist bei der Berechrrung der vereinbarte Arbeitspreis von 0,422

€ pro KWh. Der Grundpreis war zwischen den Parteien mit 15,34 € pro lMonat, somit

184,08 € netto jährlich vereinbart. Der Verbrauch in diesem Zeitraum betrug 7-518
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kWh, so dass sich ein Abeitspreis von 165,396 € netto ergibt. Hierzu ist der Grunc

preis in l-öhe von 74,136 unter Berücksichtigung des Abrechnungszeitraums von 147

Tagen zu addieren. Der Klägerin stand somit für den Abrechnungszeitraum ein An-

spruch in ;16he von 285,04 € brutto zu. Der Beklagte zahlte hierauf 120,00 € und weite

rc 142,O6€, so dass sich dn restlicher Arrspruch der Klägerin in l-öhe von 17,98 € er-

gibt.

Weitere Anspniche stehen der Klägerin nicht zu, weil in Bezug auf alle anderen streit-

gegenständlichen Abrechnungsperioden der Beklagte mehr zahlte, als der Klägerin j+

weils zustand, vgl. ll.

Die Widerklage ist zulässig.

Soweit der Beklagte ursprünglich auch die Feststellung begehrte, dass die Klägerin nur

die mit Vertrag vom 1g.07.1gg3 verlangten Preise verlangen kann, fehlt hierfür nach

Vertragsbeendigung das Feststellungsinteresse. Soweit zuleE.t im Wege der Klageän-

derung überzahlungen für den Zeitraum bis zur Vertragsbeendigung im Wege des Leis-

tungsantrags geltendgemacht werden, ist die Klageänderung gernäß § 264 Nr.2 ZPO

zulässig.

Die widerklage ist aus den dargelegten GrÜnden Übenariegend begründet-

Es ergeben sich deshalb Zahlungsansprüche des Beklagten gegen die Klägerin, die im

Wege der Widerklage zuzusprechen waren, wie folgt:

a) Abrechnung fÜr den Zeitraum 26.09.2005 bis 27.09.2006, Rechnung vom

10.10.2006, Anlagen 83 und 816:

Unter Berücksichtigung des Verbrauchs von 10.312 kWh ergibt sich ein Nettoar-

beitspreis von 226,86 € netto. Die Abrechnung erfolgte fÜr 367 Tage, so dass ein

Grundpreis von 185,08 € nefro zu addieren ist. Der Vergütungsanspruch der Klä-

gerin belief sich somlt unter Berücksichtigung der vertraglichen Vereinbarung auf

477,g6 € netto. Ausweislich der Rechnung der Klägerin hatte der Beklagte für
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b)

den Abrechnungszeitraum 838,44 € brutto an Abschlägen bezahlt, so dass ihm

im Wege der Widerklage die Differenz von 360,58 € zuzusprechen war'

Abrechnungszeitraum 28.09.2006 bis 16.09.2ü)7, Rechnung vom o2.1O-2O07,

Anlage K21:

Der Arbeitspreis istwie von dem Beklagten im SchriftsaE vom 09-09-2009' Seite

10 dargestellt, abzurechnen. Auf Grund der Umstdlung der hlbhrwertsteuer zum

Jahreswechsel 2006/2007 ist differenziert zu rechnen. Der Verbrauch im Jahr

2006 belief sich ausweislich der Rechnung auf 3.829 kwh, so dass sich ein

Bruttobetrag von gT,72 € ergibt. Der Beklagte verbrauchte im Jahr 2007 weitere

7.406 kWh, so dass sich insoweit ein weiterer Bruttobetrag von 193,89 € ergibt.

Bei der Berechnung de;, Grundpreises ist wieder von der vertraglichen Regelung

auszugehen. lm Jahre 2006 wurden 95 Tage und im Jahre 2007 259 Tage abge-

rechnet. Unter Berücksichtigung der unterschiedtichen Mehnruertsteuersätze er-

gibt sich somit ein weiterer Anspruch in Höhe von 57,01 € und 155,M €, insge-

samt somit 504,06 €. Der Beklagte zahlte neben den in der Rechnung genann-

ten Abschläge in Höhe von insgesamt 374,58€ nach dem Vortrag der Klägerin

weitere 319,54 €, insgesamt somit 694,12€ und somit 190,06 € zu viel.

c) Abrechnungszeitraum 17.09.2007 bis 22.09.2008, Rechnung vom 10.10.2008,

Anlagen 84 und 817:

Der Verbrauch betrug 11.308 kWh. Der vertragliche Anspruch der Klägerin fÜr

diesen Zeitraum beläuft sich somit auf 519,29 €. Gezahlt hat der Beklagte Ab-

schläge in Höhe von insgesamt 410,00 € und nach Erhalt der Rechnung weitere

222,40€, vergleiche Blatt 56 d.A, insgesamt somit 632,40 €. Der Beklagte zahl-

te somit 113,10 € zu viel.

d) Abrechnungszeitraum 23.09.2008 bis 06.09.2009, Anlage 819:

Der Beklagte verbrauchte 11.506 kwh, und nicht, wie von der Klägerin fehlerhaft

behauptet, 11.056 kwh (Bl. 169 d.A). Der Klägerin steht fÜr den Abrechnungs-

zeitraum ein Arbeitspreis in Höhe von 253,13 € netto und ein Grundpreis von
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176,01 € netto, insgesamt 510,68 € brutto zu' Tahlungen erfolgten in Höhe vo' :

insgesamt 562,40 €, sodass die Klägerin 51,73 € in diesem Teirtraum zu viel er-

halten hat.

Die zugesprochenen Ansprüche sind nicht verjährt. Auf Grund der dre'rjährigen 
i

Verjährungsfrist besteht auch keine Mtwendigkeit dafür, dem Kunden generell 
'

das Recht auf RücKorderung abzusprechen, wenn er den auf Preiserhöhungen 
'

basierendenJahresabrechnungenübereinenlängerenZdtaum.nichtwider-

sprochen hat. Auf Grund der nunmehr gettenden kurzen dreijährigen Verjäh- 
.

rungsftist ist eine zrrücKorderung für länger zurückliegende Zeitabschnitte nicht

mehr möglich. Eine venrvirkung kann vorliegend nicht angenommen werden'

lll.

Znsen waren gemäß §§ 286, 288 BGB zuzusprechen'

N.

Die Kosten des Verfahrens waren gemäß §§ 92 Abs' 1, 269 Abs' 3DO unter BerÜcksichti-

gung der jeweiligen Zlvielforderungen und der vom Beklagten erklärten Rücknahme der wi-

derklage anteilig zu quoteln.

V.

Die Entscheidung über die vorläufige vollstreckbarkeit folgt aus § 709 ZPO'

lrgang
Vorsitzender Richter am

Landgericht
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